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Nr. 47

XIX.Jahrgang Erscheint wdchentilich

Wehrzedung

80000 #Fliichtlinge’

Die Polizeiabteilung des Eidg. Justiz- und Polizeidepar-
tements hat neue Weisungen fir Aufnahme und Rickwei-
sung von Flichtlingen erlassen. Sie sind entstanden auf
Grund der bisher im Flichtlingswesen gemachten Erfahrun-
gen und in der Voraussicht, daff das Flichtlingsproblem
mit der Entwicklung der Lage immer wieder neue Formen
annehmen kann. Die Tatsache, dafy wir nunmehr in unserem
kleinen Lande anndhernd 80000 Fliichtlinge beherbergen,
zeigt, dafy bisher die Vorschriften liber Aufnahme oder
Rickweisung von Flichtlingen loyal gehandhabt wurden.
Angesichts der aulerordentlichen Verschiedenheit der indi-
viduellen Félle konnte eine andere Auslegung und Anwen-
dung der Weisungen vom 29. Dezember 1942 auch nicht
in Frage kommen. Eine einheitliche Regelung in den ver-
schiedenen Grenzgebieten ist auch nicht immer méglich,
schon aus den gegebenen topographischen Verhéltnissen
heraus.

Die Unterkunft einer so groken Zahl von Internierten
bereitet selbstverstdndlich in unsern engen Verhaltnissen
nicht geringe Schwierigkeiten, die um so gréhker sind, als
die Armeeleitung befrachiliche Gebiete aus militarischen
Griinden fiir die Belegung mit Fliichtlingen sperren mufte.
Fur die Volkserndhrung kann die Zahl der zu beherbergen-
den ausldndischen Géaste auch nicht gleichgtltig sein. Auf
alle Falle dann nicht, wenn die Erndhrungsschwierigkeiten
in bedeutendem Mabke fiir uns wachsen sollten.

Die neuen, fiir alle Grenzabschnitte des Landes gelten-
den Vorschriften enthalten die genaueren Weisungen uber
Aufnahme und Riickweisung von Fliichtlingen, die leicht
den wechselnden Verhélinissen angepaft werden kdénnen.
Es ist Riicksicht genommen darauf, dafy in Zukunft vielleicht
neue, bisher unbekannte Kategorien von Fliichtlingen sich
an der Schweizergrenze einstellen werden, um die Gast-
freundschaft unseres Landes zu genieken. Klar ist, dah wir
nicht schlechthin allen Fliichtlingen Aufnahme gewéhren
konnen, die sich bei uns melden oder noch melden wer-
den, sonst miikten wir in mehrfacher Beziehung gar bald
zu unhaltbaren Verhiltnissen gelangen. Eine erste Bestim-
mung der neuen Weisungen lautet denn auch: «Neben den
Militédrpersonen sollen nur zivile Fliichtlinge aufgenommen
werden, die aus politischen oder andern Griinden an Leib
und Leben gefdhrdet sind und keinen andern Ausweg als
die Flucht in die Schweiz haben, um sich dieser Gefahr zu
entziehen». Diese Bestimmung gestattet, tberall Entgegen-
kommen zu zeigen, wo es auf Leben und Tod geht und wo
Alte, Kranke und schwangere Frauen gerettet werden miissen.

Eine zweite Bestimmung befaht sich mit unerwiinschien
Fliichtlingen, denen der Eintritt in unser Land verwehrt wer-
den soll. «Auslander, die wegen verwerflicher Handlungen
des Asyls unwiirdig erscheinen oder die durch ihre bis-
herige Tatigkeit oder Haltung die schweizerischen Interes-
sen verletzt haben oder gefdhrden, sind zurlickzuweisen.»
Wir haben in der Tat kein Interesse daran, Elementen Auf-
nahme zu gewahren, von denen auf Grund ihres Vorlebens
anzunehmen ist, dafy sie mit unsern Gesetzen nur zu bald
in Konflikt geraten oder die fir unser Land bis zu dem
Augenblick, da sie in Gefahr gerieten, nichts tbrig hatten
oder als Wiihler bekannt sind.

Eine Vorzugsstellung wird in der Aufnahme den Kin-
dern gewéhrt, indem die neuen Weisungen bestimmen:
«Kinder und ehemalige Schweizerinnen, die durch Heirat
Auslanderinnen geworden sind, werden immer aufgenom-
men». Gegen eine derartige Anwendung des Asylrechtes
und eine solche Verwirklichung des Hilfsgedankens wird
kaum etwas einzuwenden sein.

Da und dort herrscht in unserem Lande mehr oder we-
niger grofse Verstimmung beziiglich der Behandlung von
Flichtlingen und von internierten Militdrpersonen. Diese
Verstimmung ist zu einem guten Teil darauf zurlickzufiihren,
dafy man nicht so recht begreifen will, daf beim notorischen
Mangel an Arbeitskréften in der Landwirtschaft arbeitsfahige
Gaste nichts anderes zu tun haben, als sich von der Sonne
brdunen zu lassen. Es ist nur zu bekannt, dafy bei grékern
Truppenaufgeboten die Verhélinisse in der Landwirtschaft,
auch bei Anwendung des Arbeitseinsatzes, unhaltbar wer-
den. Daff unsere wackern Bauern mafjleidig werden, wenn
sie sich mit ihren Familien vom friilhesten Morgen bis in
die Nacht hinein abschinden miissen, wahrend anderseits
Internierte in den Dérfern herumlungern,, mufy begriffen
werden.

Wir mochten daher wiinschen, dafy jeder arbeiisidhige
Internierte, Emigrant oder Fliichiling, der in unserem Lande
Schutz vor den verheerenden Kriegsfolgen findet, zu einer

* Gegenleistung angehalten werde. Diese Mdglichkeit ist in

der Landwirtschaft zweifelsohne geboten und es ist kaum
zu befiirchten, daf dadurch einheimische Kréfte ausgeschal-
tet oder uberflissig werden. Es ist uns bekannt, daf die
Entldhnung dieser Arbeitskrafte gewissen Schwierigkeiten
begegnet und dafy es noétig ist, dort einen Leistungsiohn
einzufiihren, wenn vermieden werden will, daf unsere
Bauern durch Arbeitseinsatz dieser Art zu Schaden kom-
men. Aber ein Weg laht sich sicher finden. Wichtig ist,
dafy mit dem Verlangen einer Arbeitsleistung unschéne Bil-
der und damit zusammenhdngende Verstimmungen ver-
schwinden und dafy die Internierten selber durch die Be-
schaftigung von allerlei Dummheiten abgehalten werden.
Als brutal oder menschenunwiirdig kdnnte ein Schritt in
dieser Richtung auf alle Falle nicht bezeichnet werden. Es
entspricht einer gesunden Logik, menschliche Krafte fir die
Produktion in schweren Zeiten nicht unbenitzt liegen zu
lassen. '

Weil wir gerade {iber das Interniertenwesen schreiben,
mdchten wir auch wiinschen, dah jene Schritte von Frauen-
organisationen Beachtung finden, die sich mit dem  zum
Teil unwiirdigen Verhalten von Schweizerfrauen den inter-
nierfen — vor allem den Uniformierfen gegeniiber — be-
fassen. Es sind ja kaum die edelsten und besten Exemplare
von Schweizerinnen, die sich den Internierten direkt auf-
drangen, weil diese ihnen interessanter als die einheimi-
schen Ménner erscheinen. Aber die Gefahr ist grof, daf
nach dem Verhalten dieser Ausnahmen von den Fremden
die Schweizerfrau als solche zu ihrem Nachteil beurteilt
wird. Wir halten dafiir, daff in dieser Richtung durch die
Ueberwachungsorgane, auf Grund verschérfter Vorschriften
von oben, die Ziigel ruhig straff angezogen werden diirften.

Umschlagbild: Sprung eines Stofitrupps iiber einen Graben. Der Stoftruppfithrer ist mit der Maschinenpistole bewaffnet. (IV 727 W)



	80 000 Flüchtlinge!

